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EGZPO - Zivilprozessordnung - EinflUhrungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

Artikel Xllla. Die Wirksamkeit der Borsenschiedsgerichte kann in dem Bdrsenstatut in der Richtung erweitert werden,
daR dem Borsenschiedsgerichte auch Streitigkeiten aus anderen als Borsegeschaften, und zwar aus den im
Borsenverkehr Ublichen Effekten-, Devisen-, Valuten-, Lombard-, Eskompte- und Darlehensgeschaften, unterworfen
werden, sofern sie zwischen Mitgliedern oder Besuchern einer Effektenbdrse, sei es unmittelbar, sei es durch
Vermittlung eines an einer Effektenbdrse bestellten Handelsmaklers (Sensals), geschlossen werden und sofern die
Parteien nichts anderes schriftlich vereinbart haben.

Die Zustandigkeit des Schiedsgerichtes erstreckt sich auch auf die Streitigkeiten zwischen den Parteien und dem
Handelsmakler.

In Kraft seit 01.07.1996 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	Art. 13a EGZPO
	EGZPO - Zivilprozessordnung - Einführungsgesetz


